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Verordnung

iiber die Festsetzung des Bebauungsplans XX-277a
im Bezirk Reinickendorf, Ortsteile Waidmannslust und Wittenau

Vom 14. April 2026

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. 1 S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBI. 2025 I Nr. 348) geédndert worden ist, in Verbindung mit § 6
Absatz 3 des Gesetzes zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBI.
S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 und Artikel 2 des Gesetzes vom
10. Juli 2025 (GVBL. S. 285) geéndert worden ist, verordnet das Be-
zirksamt Reinickendorf von Berlin:

§1

Der Bebauungsplan XX-277a vom 1. August 2024 fiir eine Fliche
stidlich des Packereigrabens, begrenzt durch die Grundstiicksflachen
Jean-Jaurés-Stralle 3/7, 7 A und 21, Hermsdorfer Strale 55, die
Grundstiicksflichen Hermsdorfer Strale 56-69 und ostlich des
Steinbergparks (Rosentreterbecken) sowie einen Abschnitt der Jean-
Jaurées-Strafle und der Hermsdorfer Strafle im Bezirk Reinickendorf,
Ortsteile Wittenau und Waidmannslust (Teilfliche der Cité Foch),
wird festgesetzt.

§2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der fiir die Vermes-
sung zustdndigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans koénnen bei der fir die Stadtplanung

zustdndigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen
werden.

§3
Auf die Vorschriften iiber

1. die Geltendmachung und die Herbeifiihrung der Falligkeit et-
waiger Entschadigungsanspriiche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erloschen von Entschidigungsanspriichen bei nicht fristge-
méBer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Beriicksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften tiber das Verhilt-
nis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche
Mingel des Abwagungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkiindung dieser
Verordnung schriftlich gegeniiber dem Bezirksamt Reinickendorf
von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begriindenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten
Verletzungen oder Fehler gemal § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs
und die in Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemaf § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die fiir die Verkiindung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§5
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 14. April 2026

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Emine Demirbiken-Wegner Korinna Stephan

Bezirksstadtrétin
fiir Stadtentwicklung

Bezirksbiirgermeisterin
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Dritte Verordnung

zur Anderung der Studienplatzvergabeverordnung Stiftung
Vom 21. April 2026

Auf Grund des § 19 Nummer 1 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes vom 9. Oktober 2019 (GVBL. S. 695), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (GVBL. S. 149)
gedndert worden ist, in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 1 Num-
mer 3 des Staatsvertrages iliber die Hochschulzulassung vom
21./27. Marz 2019 und 4. April 2019 (GVBL. S. 695) verordnet die
Senatsverwaltung fiir Wissenschaft, Gesundheit und Pflege:

. Artikel 1
Anderung der Studienplatzvergabeverordnung Stiftung

In § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Studienplatzvergabever-
ordnung Stiftung vom 2. Dezember 2019 (GVBL. S. 756), die zuletzt
durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. Juli 2023 (GVBI. S. 238)
gedndert worden ist, wird die Angabe ,,2 Prozent™ durch die Angabe
,,1 Prozent® ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. April 2026

Senatsverwaltung fiir Wissenschalft,
Gesundheit und Pflege

Dr.Ina Czyborra
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Fiinfte Verordnung
zur Anderung der Verordnung iiber die Satzung des Lette-Vereins
Vom 21. April 2026

Auf Grund des § 5 des Gesetzes iiber das Pestalozzi-Frobel-Haus
und den Lette-Verein in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. August 1982 (GVBI. S. 1438), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 10. Februar 2023 (GVBI. S. 66) gedndert worden ist,
verordnet der Senat nach Anhorung des Kuratoriums des Lette-Vereins:

Artikel 1

§ 2 Absatz 1 der Anlage zu Artikel I der Verordnung iiber die
Satzung des Lette-Vereins vom 21. Mirz 1966 (GVBI. S. 566),
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018
(GVBIL. S. 710) geédndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In Nummer 4 werden die Worter ,,medizinisch-technische As-
sistentinnen und Assistenten* durch die Worter ,,Medizinische
Technologie fiir Laboratoriumsanalytik® ersetzt.

2. Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefiigt:

,,5. einer Schule des Gesundheitswesens fiir Medizinische Tech-
nologie fiir Radiologie und*

3. Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. April 2026

Der Senat von Berlin

Kai Wegner Katharina Giinther-Wiinsch

Regierender Biirgermeister Senatorin fiir Bildung, Jugend
und Familie
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Verordnung

zur Bekdmpfung von Gesundheitsschidlingen
(Schadlingsbekimpfungsverordnung — SchiadlBekV)

Vom 22. April 2026

Auf Grund des § 17 Absatz 5 Satz 1 und 3 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), das zuletzt durch Ar-
tikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 4. Miérz 2026 (BGBI. 2026 I
Nr. 60) gedndert worden ist, in Verbindung mit § 1 Nummer 3 der
Verordnung zur Ubertragung von Ermichtigungen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz vom 4. November 2025 (GVBL. S. 559) verordnet
die Senatsverwaltung fiir Wissenschaft, Gesundheit und Pflege:

Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Bekdmpfung der nachstehend ge-
nannten Gesundheitsschidlinge:

1. Hausratten (Rattus rattus) und Wanderratten (Rattus norvegicus)
2. der folgenden Insekten:
a) Pharaoameisen (Monomorium pharaonis),

b) Synanthrophe Schaben (Blattidae, Supella longipalpa, Blat-
tella germanica) und

¢) Synanthrophe Fliegen (Brachycera)
3. Asiatische Tigermiicken (Aedes albopictus)
Neuartige Gesundheitsschidlinge.

§2

Begriffsbestimmungen

(1) Besonders geféhrdete Einrichtungen im Sinne dieser Verord-
nung sind:

1. Einrichtungen, in denen iliberwiegend minderjdhrige Personen
betreut werden, dazu gehoéren insbesondere:

a) Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte,

b) die nach § 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch — Kinder und Jugendhilfe — in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. I S. 2022),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Mérz
2026 (BGBI. 2026 I Nr. 85) geéndert worden ist, erlaubnis-
pflichtigen Einrichtungen zur Kindertagespflege,

¢) Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen,
d) Heime und
e) Ferienlager;
Sport- und Freizeiteinrichtungen;
3. die folgenden Gesundheitseinrichtungen:
a) Krankenhduser,
b) Einrichtungen fiir ambulantes Operieren,
c) Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen,
d) Dialyseeinrichtungen,
e) Tageskliniken,
f) Entbindungseinrichtungen,

g) Behandlungs- und Versorgungseinrichtungen, die mit einer
der in den Buchstaben a bis f genannten Einrichtungen ver-
gleichbar sind,

h) Arztpraxen, Zahnarztpraxen, psychotherapeutische Praxen
und

i) Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe;
4. die folgenden Gemeinschaftseinrichtungen:
a) Obdachlosenunterkiinfte,

b) Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von
Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Fliichtlin-
gen und Spétaussiedlern,

c) sonstige Massenunterkiinfte und
d) Justizvollzugsanstalten;
5. die folgenden Einrichtungen der Pflege:
a) Pflegeeinrichtungen,
b) Pflege-Wohngemeinschaften und
¢) Intensivpflege-Wohngemeinschaften;
6. die folgenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe:
a) besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe und
b) Wohngemeinschaften fiir Menschen mit Behinderungen.
(2) Verantwortliche Person im Sinne dieser Verordnung ist:

1. die Eigentiimerin oder der Eigentiimer von Gegenstinden und
Grundstiicken,

2. die oder der Nutzungsberechtigte oder die Inhaberin oder der
Inhaber der tatsdchlichen Gewalt an Gegenstidnden oder Grund-
stiicken oder

3. die oder der zum Unterhalt von Gegenstinden oder Grundstii-
cken Verpflichtete.

(3) Bekdampfen im Sinne dieser Verordnung ist das Ergreifen der
notwendigen MaBinahmen gegen das Auftreten, gegen die Vermeh-
rung und gegen die Verbreitung sowie zur Vernichtung von Gesund-
heitsschiadlingen in einem begrenzten Raum oder Gebiet, um die
Verbreitung von Krankheitserregern zu verhindern.

(4) Fachkraft im Sinne dieser Verordnung ist, wer

1. die Priifung geméB der Verordnung iiber die Berufsausbildung
zum Schédlingsbekdmpfer/zur Schidlingsbekdmpferin vom
15. Juli 2004 (BGBI. I S. 1638) in der jeweils giiltigen Fassung
abgelegt hat,

2. die Priifung gemdf der Verordnung iiber die Priifung zum aner-
kannten Abschluss Gepriifter Schadlingsbekdmpfer/Gepriifte
Schadlingsbekédmpferin vom 19. Mérz 1984 (BGBI. I S. 468)
abgelegt hat,

3. die Priifung gemaf der Verordnung tiber die berufliche Umschu-
lung zum Gepriiften Schidlingsbekdmpfer/zur Gepriiften
Schadlingsbekédmpferin vom 18. Februar 1997 (BGBI. I S. 275),
die durch Verordnung vom 29. Februar 2000 (BGBI. I S. 144)
gedndert worden ist, abgelegt hat,

4. die Prifung zum Gehilfen oder Meister fiir Schadlingsbekamp-
fung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder
nach dem Recht der Deutschen Demokratischen Republik ab-
gelegt hat,

5. in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europiischen
Wirtschaftsraum nachweislich eine vergleichbare Sachkunde er-
worben hat oder

6. eine Priifung abgelegt oder eine Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat, die von der zustdndigen Behorde als den Priifun-
gen oder Nachweisen nach den Nummern 1 bis 5 gleichwertig
anerkannt worden ist.
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(5) Zustiandiges Bezirksamt ist dasjenige Bezirksamt, in dessen
rdumlichem Zusténdigkeitsbereich ein Befall auftritt.

(6) Neuer Gesundheitsschddling ist ein Gesundheitsschddling
nach § 2 Nummer 12 des Infektionsschutzgesetzes, dessen Auftreten
zum Erlasszeitpunkt dieser Verordnung im Land Berlin noch nicht
bekannt war.

(7) Die Allgemeine Bekdmpfung von Gesundheitsschidlingen
bezeichnet eine BekdmpfungsmaBnahme, die nicht von der verant-
wortlichen Person vorzunehmen ist, sondern durch das zustdndige
Bezirksamt koordiniert und durchgefiihrt oder beauftragt wird.

§3
Bekadmpfungsmittel und -verfahren
(1) Zur Bekdmpfung von Gesundheitsschddlingen auf Grundlage
dieser Verordnung oder von auf Grund dieser Verordnung ergange-
nen Anordnungen diirfen nur solche Bekdmpfungsmittel und -ver-
fahren eingesetzt werden, die von der zustindigen Bundesoberbe-
horde anerkannt worden sind.

(2) Der Einsatz weiterer Bekdmpfungsmittel oder -verfahren darf
von dem zustindigen Bezirksamt und mit Zustimmung der zustindi-
gen Bundesoberbehorde zur Bekdmpfung zugelassen werden. Tre-
ten bei dem Verkehr mit der zustindigen Bundesoberbehérde An-
gelegenheiten von besonderer Bedeutung auf, ist unverziiglich die
fiir Gesundheit zustindige Senatsverwaltung zu unterrichten.

§4
Sicherungs- und Entsorgungsmafinahmen
(1) Die Bekdmpfung von Gesundheitsschéadlingen ist so durchzu-
fithren, dass Mensch und Umwelt nicht gefdhrdet werden und die
Gefdahrdung von Nicht-Zieltieren moglichst gering ist.

(2) Die zur Bekdmpfung verwendeten Mittel sind so auszulegen,
dass Dritte nicht gefidhrdet werden. Giftkoder diirfen im Freien oder
in unverschlossenen Rdumen nur bedeckt und gesichert ausgelegt
werden.

(3) In Bekdmpfungsgebieten sind gut sichtbar Warnhinweise mit —
soweit zutreffend — folgenden Angaben anzubringen:

1. Wirkstoff, sofern vorhanden auch Angabe von Gefahrensymbo-
len,

Gegengifte, soweit vorhanden,
3. Zieltierart,

Name, Anschrift und telefonische Erreichbarkeit der verant-
wortlichen Fachkraft,

5. Nummer eines Giftnotrufes und
Datum des letzten Ausbringens.

(4) Die verantwortliche Fachkraft hat mit der verantwortlichen
Person die Sicherungsmafinahmen abzustimmen.

(5) Koderreste sind unverziiglich nach Abschluss der Bekdmp-
fung einzusammeln und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
ordnungsgemél zu entsorgen. Die Warnhinweise nach Absatz 3 sind
nach Abschluss der Bekdmpfung zu entfernen, jedoch nicht bevor
samtliche Koderreste aufgenommen sind.

(6) Unbeschadet der Vorgaben der vorstehenden Absétze sind bei
der Durchfithrung von Schadlingsbekdmpfungsmalinahmen etwaige
Gebrauchsanweisungen oder sonstige Herstellervorgaben und tier-
schutzrechtliche Regelungen einzuhalten.

§5

Pflichten der verantwortlichen Person

(1) Stellt eine verantwortliche Person einen Befall mit Gesund-
heitsschddlingen nach § 1 Nummer 1 oder 2 fest oder erlangt sie auf
andere Weise davon Kenntnis, so hat die verantwortliche Person
vorbehaltlich des § 9 unverziiglich

1. diesen Befall dem Gesundheitsamt des ortlich zustéindigen Be-
zirksamts zu melden; es sei denn die Kenntnis resultiert aus ei-
nem Hinweis des Bezirksamts nach § 6 Absatz 4 und

2. eine Fachkraft mit der Bekdmpfung zu beauftragen.

Das Vorliegen eines Befalls und die notwendigen Bekdmpfungs-
mafnahmen richten sich je nach festgestelltem Gesundheitsschiad-
ling nach den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung.

(2) Die verantwortliche Person ist verpflichtet, den Dienstkriften
des zusténdigen Bezirksamts sowie mit der Bekdmpfung beauftrag-
ten Fachkriften Zutritt zu Grundstiicken, Gebduden, Wohn- und
Gewerberdumen sowie sonstigen umschlossenen Rdumen zu ge-
wihren und zu ermdglichen, erforderliche Auskiinfte zu erteilen und
Bekdampfungsmalinahmen zu dulden.

(3) Die verantwortliche Person hat dem Bezirksamt mitzuteilen:
den Beginn einer Bekdmpfungsmafnahme,

2. den Abschluss einer BekdmpfungsmafBnahme mitsamt einer Be-
scheinigung der beauftragten Fachkraft iiber die tatsdchlich ver-
wendeten Bekdmpfungsmittel (einschlieflich der B-Nummer)
und -verfahren sowie das Ergebnis der Bekdmpfung.

§6
Befugnisse des Bezirksamtes
(1) Das zustidndige Bezirksamt kann jederzeit ergdnzende Anord-
nungen zur Durchfithrung der Bekdmpfung erlassen.

(2) Das zustindige Bezirksamt kann iiber die reine Schadlings-
bekdmpfung hinaus weitere Sicherungsmafnahmen anordnen.

(3) Die Dienstkrifte des zustédndigen Bezirksamts konnen jeder-
zeit zum Zwecke eigener Ermittlungen des Befalls und der Kontrol-
le der Bekdmpfung Grundstiicke, Gebdude, Wohn- und Geschéfts-
rdume sowie andere umbaute Raume betreten.

(4) Wenn das Bezirksamt auf andere Weise als durch die Anzeige
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Kenntnis eines Befalls erlangt,
informiert es die verantwortliche Person iiber den Befall.

(5) Sind Lebensmittelbetriebe betroffen, so ordnet das handelnde
Fachamt im Bezirksamt Mafinahmen nur im Einvernehmen mit dem
fiir das Veterindr- und Lebensmittelaufsichtswesen zustédndigen
Fachamt an.

(6) Erlangt das Bezirksamt Kenntnis von neuen Gesundheits-
schédlingen, so kann es die notwendigen Mainahmen anordnen.

Teil 2
Bekdmpfung von Ratten

§7
Sicherungs- und VorbeugungsmafBinahmen
(1) Die verantwortliche Person hat das Auftreten, die Vermehrung
und die Verbreitung von Ratten durch die Beseitigung von Sicher-
heitsméngeln in Abhéingigkeit der Lebensgewohnheiten der Ratten
und durch Beachtung hygienischer Grundsitze zu verhindern. Hier-
zu gehort insbesondere:

1. Lebensmittel- und Bioabfille unverziiglich so zu beseitigen,
dass sie fiir Ratten unzugénglich sind; insbesondere durch die
Wahl geeigneter Miillbehaltnisse;

2. Lebensmittel so zu lagern, dass Ratten keinen Zugang haben
und Speise- und Futterreste aller Art umgehend zu beseitigen;

3. Sperrmiill, Bauschutt und vergleichbare Ablagerungen unver-
ziliglich so zu beseitigen, dass diese fiir Ratten nicht als Unter-
schlupf dienen konnen;

4. schadhafte Ver- und Entsorgungsleitungen unverziiglich instand
zu setzen, einschlieflich der Instandsetzung oder Abdichtung
der Stellen, an denen Ver- und Entsorgungsleitungen in das je-
weilige Gebdude eintreten, und Ver- und Entsorgungsleitungen
gegen das Eindringen von Ratten zu sichern, schadhafte Stellen
an Gebduden, welche ein Eindringen von Ratten erlauben, min-
destens insoweit auszubessern, dass das Eindringen der Ratten
unterbunden wird.

(2) Tierkadaver sind von der verantwortlichen Person laufend zu
entfernen oder entfernen zu lassen, um insbesondere eine Aufnahme
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der Kadaver durch Haus- oder Wildtiere zu verhindern, es sei denn
diese konnen mit vertretbarem Aufwand nicht erreicht werden.

§8
Allgemeine Bekdmpfung von Ratten

(1) Bei Vorliegen eines Rattenbefalls in einem zusammenhéngen-
den Gebiet, welches den Verantwortungsbereich von mindestens
zwei verantwortlichen Personen betrifft, und welcher nicht durch
einzelne Maflnahmen der jeweils verantwortlichen Personen nach
§ 5 Absatz 1 bekdmpft werden kann, kann das zustéindige Bezirks-
amt fiir das befallene Gebiet eine allgemeine Bekdmpfung der Rat-
ten und die dazu notwendigen Mallnahmen anordnen. Das Bezirks-
amt kann die Bekdmpfung selbst vornehmen oder vornehmen lassen.
Die Anordnung kann offentlich bekannt gegeben werden. Fiir die
Dauer der Anordnung der allgemeinen Bekdmpfung sind die ver-
antwortlichen Personen von den Pflichten des § 5 Absatz 1 befreit.
Die Betroffenen haben die Bekdmpfung zu dulden und den Dienst-
kréften des Bezirksamts und den von ihm beauftragten Fachkréften
das Betreten der Grundstiicke zu gestatten, soweit dies zur Vornah-
me der allgemeinen Bekdmpfung notwendig ist. Die Kosten der
Bekdmpfung haben die verantwortlichen Personen gesamtschuldne-
risch zu tragen.

(2) Das zusténdige Bezirksamt kann in einem Gebiet, fiir das eine
allgemeine Bekdmpfung nach Absatz 1 angeordnet werden kdnnte,
oder in einer von einem Rattenbefall betroffenen 6ffentlichen Fléche
anordnen, dass das Fiittern wildlebender oder verwilderter Tiere
verboten ist, sofern das Futter nicht fiir Ratten unerreichbar ausge-
legt wird. Das Verbot kann iiber die in Satz 1 genannten Flichen
hinaus auf unmittelbar angrenzende Fldchen erweitert werden, wenn
bedingt durch das Futterangebot eine Verlagerung der Rattenpopula-
tion zu besorgen ist. Die Anordnung kann 6ffentlich bekannt gege-
ben werden. Die Anordnung ist auf maximal zwolf Monate zu be-
fristen, bei weiterem Vorliegen der Voraussetzungen fiir eine An-
ordnung kann diese jeweils um weitere zwolf Monate verlédngert
werden.

Teil 3
Bekédmpfung von Ameisen, Schaben und Fliegen

§9
Ameisen, Schaben und Fliegen

Gesundheitsschidlinge im Sinne des § 1 Nummer 2 sind nur zu
bekdmpfen, wenn diese in besonders gefdhrdeten Einrichtungen
nach § 2 Absatz 1 auftreten. Gesundheitsschéddlinge im Sinne des § 1
Nummer 2 Buchstabe ¢ sind dariiber hinaus nur zu bekdmpfen,
wenn diese in nicht nur unerheblicher Anzahl auftreten und ihr Auf-
treten im Zusammenhang mit hygienischen Missstdnden steht.

Teil 4
Bekampfung der Asiatischen Tigermiicke

§ 10
Allgemeine Vorsorgemalinahmen
Die Bevélkerung ist dazu aufgerufen:

1. Ansammlungen von Wasser, welche als Brutstitte der Asiati-
schen Tigermiicke dienen konnten, regelméBig trocken zu legen
und

2. Sichtungen der Asiatischen Tigermiicke iiber die bereitgestellten
Kontaktmoglichkeiten zu melden.

§11
Monitoring
(1) Die zustdndige Behorde kann ein Monitoring in Bezug auf die
Asiatische Tigermiicke betreiben.

(2) Die nach Absatz 1 zustéindige Behorde informiert in den Fil-
len, in denen im Rahmen eines Monitorings der Nachweis des Auf-
tretens der Asiatischen Tigermiicke erfolgt, das ortlich zustdndige
Bezirksamt sowie die fiir Gesundheit zustindige Senatsverwaltung.

(3) Die Dienstkréfte der zustdndigen Behorde kdnnen zur Erfiil-
lung der Monitoringaufgaben nach Absatz 1 Grundstiicke betreten,
dort Fallen aufstellen und die Fallen regelméBig kontrollieren. Die
Befugnisse nach Satz 1 bestehen, wenn Hinweise es moglich er-
scheinen lassen, dass ein Auftreten der Asiatischen Tigermiicke ge-
geben ist. Zudem bestehen die Befugnisse nach Satz 1 im Rahmen
eines Monitoringprogramms auch ohne konkrete Hinweise auf das
Auftreten der Asiatischen Tigermiicke, sofern die im Rahmen des
Monitoring-Programmes benannten Flichen ihrer Beschaffenheit
nach ein Auftreten der Asiatischen Tigermiicke beglinstigen. Maf3-
nahmen nach Satz 1 sind zu dulden.

§12
Tigermiickenfundgebiet

(1) Das zustidndige Bezirksamt kann ein Tigermiickenfundgebiet
anordnen, wenn das Auftreten von adulten Tieren, Larven oder Eiern
der Asiatischen Tigermiicke nachgewiesen ist. Das Gebiet ist rdum-
lich zu begrenzen. Die Begrenzung erfolgt unter Beriicksichtigung
des Fundortes, der Biologie der Asiatischen Tigermiicke und der
Beschaffenheit des betroffenen Gebietes. Die Ausweisung ist zu be-
fristen, langstens fiir einen Zeitraum von 12 Monaten. Bei weiterem
Vorliegen der Voraussetzungen kann die Ausweisung verldngert
werden. Die Feststellung und Aufhebung konnen 6ffentlich bekannt
gegeben werden.

(2) In einem Tigermiickenfundgebiet konnen weitere Mainahmen
zur Ermittlung der Tigermiickenpopulation stattfinden. Das zustén-
dige Bezirksamt kann vertiefte Ermittlungen der Tigermiickenpopu-
lation anstellen, insbesondere Grundstiicke und bauliche Anlagen in
Augenschein nehmen. Das Betreten von Wohnungen ist nicht ge-
stattet. § 11 Absatz 3 Satz 1, 4 gilt entsprechend.

(3) Das zustindige Bezirksamt kann im Einzelfall oder mit der
Anordnung des Tigermiickenfundgebietes ergénzende Bekdmp-
fungsmalinahmen anordnen. Insbesondere kdnnen angeordnet wer-
den:

1. die Verpflichtung, kiinstliche Gewésser oder sonstige An-
sammlungen von Wasser zu entfernen, trocken zu legen oder
anderweitig als Brutgewdsser fiir die Asiatische Tigermiicke
untauglich zu machen oder mit geeigneten Bekdmpfungsmit-
teln zu behandeln oder behandeln zu lassen;

2. das Verbot, Behiltnisse, in denen Ansammlungen von Wasser
regelméBig zu erwarten sind, aus dem Gebiet zu verbringen, es
sei denn, anhaftende Miickengelege wurden zuvor vernichtet.

§13
Allgemeine Bekdmpfung der Asiatischen Tigermiicke

Das zustindige Bezirksamt kann fiir ein Tigermiickenfundgebiet
eine allgemeine Bekdmpfung der Asiatischen Tigermiicke unab-
hiangig vom Entwicklungszustand der Tiere nach den anerkannten
Regeln der Technik anordnen, wenn eine etablierte Population
nachgewiesen ist. Etabliert ist eine Population nach einer nachge-
wiesenen Uberwinterung. Im Rahmen einer Bekimpfungsent-
scheidung sind die Vorteile der Bekdmpfung unter Beriicksichti-
gung der Gesundheitsgefahren durch die Asiatische Tigermiicke
im jeweiligen Tigermiickenfundgebiet mit méglichen Umweltfol-
gen, insbesondere resultierend aus dem Eintrag der Bekdmpfungs-
mittel in die Umwelt, abzuwégen. Das Bezirksamt kann die Be-
kdmpfung selbst vornehmen oder vornehmen lassen. Die Anord-
nung kann offentlich bekannt gegeben werden. Die Betroffenen
haben die Bekdmpfung zu dulden und den Dienstkréften des Be-
zirksamts und den von diesem beauftragten Fachkréften das Be-
treten der Grundstiicke, soweit dies zur Vornahme der allgemeinen
Bekampfung notwendig ist, zu gestatten.

§ 14
Nichtanwendbarkeit von Vorschriften

§ 5 Absatz 2 und 3 und § 6 Absatz 1 bis 4, 6 finden auf diesen
Teil dieser Verordnung keine Anwendung.
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Teil 5
Ordnungswidrigkeiten

§15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infek-
tionsschutzgesetzes handelt, wer vorsitzlich oder fahrldssig

1. entgegen § 3 Absatz 1 Bekdmpfungsmittel oder -verfahren ein-
setzt, ohne dass diese von der zustindigen Bundesoberbehorde
anerkannt worden sind oder von dem zustidndigen Bezirksamt
mit Zustimmung der zustdndigen Bundesoberbehdrde fiir den
Einsatz zugelassen wurden,

2. entgegen § 4 Absatz 1 bei der Bekdmpfung von Gesundheits-
schidlingen Mensch oder Umwelt oder Nicht-Ziel-Tierart ge-
fahrdet,

3. entgegen § 4 Absatz 6 bei BekdmpfungsmafBinahmen etwaige
Gebrauchsanweisungen oder Herstellervorgaben nicht einhilt,

4. BekiampfungsmalBinahmen durchfiihrt, ohne Fachkraft im Sinne
des § 2 Absatz 4 zu sein, soweit diese Verordnung eine Bekdmp-
fung durch eine Fachkraft vorsieht,

5. entgegen § 5 Absatz 1 Nummer 1 nach Feststellung eines Befalls
mit Gesundheitsschidlingen im Sinne des § 1 Nummer 1 und 2
nicht unverziiglich das zustindige Bezirksamt informiert,

6. entgegen § 5 Absatz 1 Nummer 2 nach Feststellung eines Befalls
mit Gesundheitsschidlingen im Sinne des § 1 Nummer 1 und 2
oder der entsprechenden Information des Bezirksamtes nach § 6
Absatz 4 nicht unverziiglich eine Fachkraft mit der Bekdmpfung
beauftragt,

7. entgegen § 5 Absatz 3 dem Bezirksamt nicht den Beginn einer
BekdmpfungsmaBinahme anzeigt oder den Abschluss der Be-
kdmpfungsmafnahme mitsamt der in § 5 Absatz 3 Nummer 2
néher bezeichneten Bescheinigung vorlegt,

8. entgegen einer Anordnung auf Grundlage des § 8 Absatz 2 wild-
lebende oder verwilderte Tiere fiittert.

(2) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1
des Gesetzes iiber Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602), das zuletzt
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025
I Nr. 349) gedndert worden ist, ist das Bezirksamt, in dessen rdum-
lichem Zustdndigkeitsbereich die Ordnungswidrigkeit begangen
worden ist.

Teil 6
Schlussvorschriften

§16
Verhiltnis zu anderen Vorschriften
Durch die Regelungen dieser Verordnung bleiben die umwelt-
schutz-, naturschutz-, bau-, lebensmittel-, abfall- gefahrstoff- und
tierschutzrechtlichen Vorschriften unberiihrt.

§ 17
Einschrankung eines Grundrechts

Durch § 5 Absatz 2 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschriankt.

§18
Inkrafttreten, AuBlerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung iber die Bekdmpfung von Gesundheitsschidlingen vom
16. August 2011 (GVBL. S. 440) auBer Kraft.

Berlin, den 22. April 2026

Senatsverwaltung fiir Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege

Dr.Ina Czyborra
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Verordnung

iiber die Festsetzung des Bebauungsplans IX-55-3 fiir das Gelidnde zwischen der Forckenbeckstrafle,
der Bundesautobahn (BAB) 100, der Mecklenburgischen Strafie und dem Kleingartengelinde
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Schmargendorf

Vom 28. April 2026

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBI. 2025 I Nr. 348) geédndert worden ist, in Verbindung mit § 6
Absatz 3 des Gesetzes zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs in der
Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578), das zuletzt durch
Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GVBI. S. 285)
gedndert worden ist, verordnet das Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin:

§1
Der Bebauungsplan 1X-55-3 vom 13. November 2025 fiir das Ge-
linde zwischen der Forckenbeckstrale, der Bundesautobahn
(BAB) 100, der Mecklenburgischen Strafe und dem Kleingarten-
geldnde im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Schmar-
gendorf wird festgesetzt.

§2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der fiir die Vermessung
zustidndigen Abteilung des Bezirksamts, beglaubigte Abzeichnungen
des Bebauungsplans konnen bei der fiir die Stadtplanung zustdndigen
Abteilung des Bezirksamts kostenfrei eingesehen werden.

§3
Auf die Vorschriften iiber

1. die Geltendmachung und die Herbeifiihrung der Falligkeit et-
waiger Entschddigungsanspriiche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erléschen von Entschddigungsanspriichen bei nicht frist-
gemafer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§4

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berlicksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften iiber das Verhélt-
nis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche
Maingel des Abwagungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkiindung dieser
Verordnung schriftlich gegeniiber dem Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begriin-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs
beachtlich sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden
die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen
oder Fehler gemaB § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in
Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemill § 32 Absatz 2 des
Gesetzes zur Ausfithrung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die fiir die Verkiindung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§5
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung im Gesetz-
und Verordnungsblatt fiir Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. April 2026
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Ch. Brzezinski

Bezirksstadtrat flir Stadtentwicklung,
Liegenschaften und IT

Kirstin Bauch

Bezirksbiirgermeisterin



182 Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin  82. Jahrgang Nr.13 8. Mai 2026




Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin  82. Jahrgang Nr. 13 8. Mai 2026 183




184 Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin  82. Jahrgang Nr. 13 8. Mai 2026




	Inhalt
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XX-277a im Bezirk Reinickendorf, Ortsteile Waidmannslust und Wittenau vom 14. April 2026
	Dritte Verordnung zur Änderung der Studienplatzvergabeverordnung Stiftung vom 21. April 2026
	Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Satzung des Lette-Vereins vom 21. April 2026
	Verordnung zur Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen (Schädlingsbekämpfungsverordnung – SchädlBekV) vom 22. April 2026
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans IX-55-3 für das Gelände zwischen der Forckenbeckstraße,der Bundesautobahn (BAB) 100, der Mecklenburgischen Straße und dem Kleingartengelände im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Schmargendorf vom 28. April 2026


